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Verbindliche Handlungsanweisungen (OSCI–XMeld 3.4)
Stand: 15. Juli 2024

Expertengremium OSCI–XMeld

Mit diesem Dokument werden verbindliche Handlungsanweisungen für die Implementierung von
OSCI–XMeld 3.4 festgelegt, die von den Herstellern von EWO-Verfahren unverzüglich zu berücksich-
tigen sind. Sofern nachfolgend keine anderen Terminvorgaben gemacht werden, gilt für die hier aufge-
führten Anweisungen der 01.05.2024 – also das Wirksamkeitsdatum von OSCI–XMeld 3.4 – als ver-
bindliches Produktionsdatum.
Die Abschnittsnummern in diesem Dokument korrespondieren zu den Kapitelnummern der Spezifikati-
on von OSCI–XMeld 3.4.

1 Teil I Überblick
… derzeit keine Handlungsanweisungen …

2 Teil II Allgemeines

2.1 Grundlegende Begriffe
… derzeit keine Handlungsanweisungen …

2.2 Grundsätze zu OSCI–XMeld
… derzeit keine Handlungsanweisungen …

2.3 Das Informationsmodell
… derzeit keine Handlungsanweisungen …

2.4 Allgemeine Datentypen
… derzeit keine Handlungsanweisungen …

2.5 Allgemeine Prozessmuster
… derzeit keine Handlungsanweisungen …
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2.6 Hinweisnachrichten
… derzeit keine Handlungsanweisungen …

2.7 Freitextnachrichten
… derzeit keine Handlungsanweisungen …

2.8 Quittungsnachrichten
… derzeit keine Handlungsanweisungen …

2.9 Aussteuerungsnachrichten
… derzeit keine Handlungsanweisungen …

2.10 Quittierungsnachrichten
… derzeit keine Handlungsanweisungen …

2.11 Rückweisungsnachrichten
… derzeit keine Handlungsanweisungen …

2.12 Datenübermittlungen des Meldewesens in anderen Standards
… derzeit keine Handlungsanweisungen …

2.13 Verwendung des Basismoduls durch XMeld
… derzeit keine Handlungsanweisungen …

2.14 Eingebundene externe Modelle
… derzeit keine Handlungsanweisungen …

3 Teil III Kommunikation zwischen Meldebehörden

3.1 Abrufverfahren zum vorausgefüllten Meldeschein
… derzeit keine Handlungsanweisungen …

3.2 Das Rückmeldeverfahren
Im Zusammenhang mit dem Kapitel „Das Rückmeldeverfahren“ sind die nachfolgend beschriebenen
Punkte zu beachten:

Aufhebung von § 3 Abs. 2 Nr. 5 BMG gemäß Artikel 3 Abs. 3 Nr. 1 StARModG
Mit Inkrafttreten des Artikels 3 StARModG wird § 3 Absatz 2 Nummer 5 BMG aufgehoben.
Die Tatsache, dass nach § 29 des Staatsangehörigkeitsgesetzes ein Verlust der deutschen Staats-
angehörigkeit eintreten kann, ist somit auch nicht mehr zu übermitteln.
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Die XML-Strukturen (Kindelement hauptwohnung.ergaenzungen/optionsdeutscher der
Nachricht 0203) sind jedoch für eine Übergangszeit noch in XMeld vorhanden, sind aber nicht mehr
zu befüllen.

Sofern eine eingehende Nachricht 0203 das Element dennoch enthält, ist die Nachricht 0203 nicht
zurückzuweisen sondern der Inhalt des Elements hauptwohnung.ergaenzungen/options-
deutscher für die weitere Verarbeitung der Nachricht zu ignorieren.

In einer XMeld-Folgeversion wird das Element hauptwohnung.ergaenzungen/optionsdeut-
scher aus der Spezifikation entfernt werden.

Beachten Sie hierzu bitte insbesondere das Schreiben des Bundesministerium des Innern
VII2.20102/1#4 vom 12.03.2024 zum Thema “Gesetz zur Modernisierung des Staatsangehörig-
keitsrechts (StARModG) – Auswirkungen im Meldewesen”.

3.3 Die Rückmeldung und Fortschreibung von Partnerdaten
… derzeit keine Handlungsanweisungen …

3.4 Die Übermittlung von Fortschreibungsnachrichten
… derzeit keine Handlungsanweisungen …

4 Teil IV Kommunikation mit anderen Empfangsberechtig-
ten

4.1 Datenaustausch mit dem Bundeszentralamt für Steuern
… derzeit keine Handlungsanweisungen …

4.2 Datenübermittlung an die Datenstelle der Träger der Rentenver-
sicherung
… derzeit keine Handlungsanweisungen …

4.3 Datenübermittlung an das Bundesamt für Justiz
… derzeit keine Handlungsanweisungen …

4.4 Datenübermittlung an das Bundesverwaltungsamt
Im Zusammenhang mit dem Kapitel „Datenübermittlung an das Bundesverwaltungsamt“ sind die nach-
folgend beschriebenen Punkte zu beachten:

Aufhebung von § 10 2. BMeldDÜV gemäß Artikel 3 Abs. 5 Nr. 2 StARModG
Mit Inkrafttreten des Artikel 3 StARModG wird § 10 2. BMeldDÜV aufgehoben.

Somit entfällt die Datenübermittlung an das Bundesverwaltungsamt. Die XMeld-Nachrichten 0560
und 0561 sind jedoch für eine Übergangszeit noch in XMeld vorhanden, sind aber nicht zu übermit-
teln.

In einer XMeld-Folgeversion werden die Nachrichten 0560 und 0561 aus der Spezifikation entfernt
werden.
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Beachten Sie hierzu bitte insbesondere das Schreiben des Bundesministerium des Innern
VII2.20102/1#4 vom 12.03.2024 zum Thema “Gesetz zur Modernisierung des Staatsangehörig-
keitsrechts (StARModG) – Auswirkungen im Meldewesen”.

4.5 Datenübermittlung an die Bundesagentur für Arbeit
… derzeit keine Handlungsanweisungen …

4.6 Datenübermittlung an das Bundesamt für das Personalmanage-
ment der Bundeswehr
… derzeit keine Handlungsanweisungen …

4.7 XMeldIT – Format zur Belieferung zentraler Register
Im Zusammenhang mit „XMeldIT – Format zur Belieferung zentraler Register“ sind die nachfolgend
beschriebenen Punkte zu beachten:

Aufhebung von § 3 Abs. 2 Nr. 5 BMG gemäß Artikel 3 Abs. 3 Nr. 1 StARModG
Mit Inkrafttreten des Artikel 3 StARModG wird § 3 Absatz 2 Nummer 5 BMG aufgehoben.
Die Tatsache, dass nach § 29 des Staatsangehörigkeitsgesetzes ein Verlust der deutschen Staats-
angehörigkeit eintreten kann, ist somit auch nicht mehr zu übermitteln.
Die XML-Strukturen (Kindelement optionsdeutscher des Datentyps
type.xmeldit.natuerlicheperson) sind jedoch für eine Übergangszeit noch in XMeld vor-
handen, sind aber nicht mehr zu befüllen.
In einer XMeld-Folgeversion wird das Element optionsdeutscher des Datentyps
type.xmeldit.natuerlicheperson aus der Spezifikation entfernt werden.
Beachten Sie hierzu bitte insbesondere das Schreiben des Bundesministerium des Innern
VII2.20102/1#4 vom 12.03.2024 zum Thema “Gesetz zur Modernisierung des Staatsangehörig-
keitsrechts (StARModG) – Auswirkungen im Meldewesen”.

4.8 Datenübermittlung an die Landesrundfunkanstalten
… derzeit keine Handlungsanweisungen …

4.9 Datenabrufe nach § 34a BMG
Im Zusammenhang mit dem Kapitel „Datenabrufe nach § 34a BMG“ sind die nachfolgend beschriebenen
Punkte zu beachten:

Aufhebung von § 3 Abs. 2 Nr. 5 BMG gemäß Artikel 3 Abs. 3 Nr. 1 StARModG
Mit Inkrafttreten des Artikel 3 StARModG wird § 3 Absatz 2 Nummer 5 BMG aufgehoben.
Die Tatsache, dass nach § 29 des Staatsangehörigkeitsgesetzes ein Verlust der deutschen Staats-
angehörigkeit eintreten kann, ist somit auch nicht mehr zu übermitteln.
Die XML-Strukturen (Kindelement optionsdeutscher des Datentyps
type.FreieSuche.Auswahldaten) sind jedoch für eine Übergangszeit noch in XMeld vorhan-
den, sind aber nicht mehr zu befüllen.
In einer XMeld-Folgeversion wird das Element optionsdeutscher des Datentyps
type.FreieSuche.Auswahldaten aus der Spezifikation entfernt werden.
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Beachten Sie hierzu bitte insbesondere das Schreiben des Bundesministerium des Innern
VII2.20102/1#4 vom 12.03.2024 zum Thema “Gesetz zur Modernisierung des Staatsangehörig-
keitsrechts (StARModG) – Auswirkungen im Meldewesen”.

4.10 Die einfache Melderegisterauskunft
… derzeit keine Handlungsanweisungen …

4.11 Datenübermittlung an die Statistischen Landesämter
… derzeit keine Handlungsanweisungen …

4.12 Datenübermittlung an das Kraftfahrt-Bundesamt
… derzeit keine Handlungsanweisungen …

4.13 Datenaustausch mit den öffentlich-rechtlichen Religionsgesell-
schaften
… derzeit keine Handlungsanweisungen …

4.14 Datenaustausch mit dem Ausländerzentralregister
Im Zusammenhang mit dem „Datenaustausch mit dem Ausländerzentralregister“ sind die nachfolgend
beschriebenen Punkte zu beachten:

Änderung des § 18e AZRG gemäß Artikel 1 Nr. 18 DÜV-AnpassG
Mit Inkrafttreten des Artikels 1 DÜV-AnpassG am 16.05.2024 werden die Fälle, in denen das AZR
Daten an die zuständige Meldebehörde übermittelt, erweitert. § 18e AZRG lautet wie folgt: “An die
zuständige Meldebehörde werden zur Erfüllung ihrer Aufgaben in den Fällen des § 2 Absatz 1a und 2
Nummer 1 und 2 zu Ausländern, die keine freizügigkeitsberechtigten Unionsbürger sind, unverzüg-
lich nach der Unterbringung in einer Aufnahmeeinrichtung neben den Grundpersonalien die AZR-
Nummer nur zum Zweck der eindeutigen Zuordnung, die Anschrift im Bundesgebiet sowie Übermitt-
lungssperren in einem automatisierten Verfahren übermittelt. Ebenso werden Änderungen dieser
Daten übermittelt. Bei Änderung der gegenwärtigen Anschrift im Bundesgebiet ist auch die Anschrift
vor Änderung zu übermitteln.”

4.15 Datenübermittlung an die Statistischen Landesämter – Ergän-
zende Bevölkerungsstatistiken
… derzeit keine Handlungsanweisungen …

4.16 Datenaustausch mit den Verwaltungsportalen
Im Zusammenhang mit dem Kapitel „Datenaustausch mit den Verwaltungsportalen“ sind die nachfolgend
beschriebenen Punkte zu beachten:

Aufhebung von § 3 Abs. 2 Nr. 5 BMG gemäß Artikel 3 Abs. 3 Nr. 1 StARModG
Mit Inkrafttreten des Artikel 3 StARModG wird § 3 Absatz 2 Nummer 5 BMG aufgehoben.
Die Tatsache, dass nach § 29 des Staatsangehörigkeitsgesetzes ein Verlust der deutschen Staats-
angehörigkeit eintreten kann, ist somit auch nicht mehr zu übermitteln.
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Die XML-Strukturen (Kindelement optionsdeutscher des Datentyps
type.Selbstauskunft.Personendaten) sind jedoch für eine Übergangszeit noch in XMeld
vorhanden, sind aber nicht mehr zu befüllen.
In einer XMeld-Folgeversion wird das Element optionsdeutscher des Datentyps
type.Selbstauskunft.Personendaten aus der Spezifikation entfernt werden.
Beachten Sie hierzu bitte insbesondere das Schreiben des Bundesministerium des Innern
VII2.20102/1#4 vom 12.03.2024 zum Thema “Gesetz zur Modernisierung des Staatsangehörig-
keitsrechts (StARModG) – Auswirkungen im Meldewesen”.

5 Teil V Anhänge

5.1 Übersicht über alle Nachrichten
… derzeit keine Handlungsanweisungen …

5.2 Die Schlüsseltabellen für OSCI–XMeld
… derzeit keine Handlungsanweisungen …

5.3 OSCI–Transport-Profil für OSCI–XMeld
… derzeit keine Handlungsanweisungen …

5.4 DVDV-unterstützte Dienste und WSDL-Vorlagedateien
… derzeit keine Handlungsanweisungen …

5.5 Zukünftig wegfallende Elemente (Deprecated Information)
… derzeit keine Handlungsanweisungen …
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